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Die wichtigsten Neuerungen/Änderungen durch das zum 01.07.04 in Kraft tretende Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG - und Gerichtskostengesetz – GKG -), für das Verwaltungs- und das verwaltungsgerichtliche Verfahren: 

Die nachstehende Übersicht kann nicht auf alle Einzelheiten der am 01.07.04 in Kraft tretenden Neuerungen und Änderungen eingehen, auch nicht, soweit diese nur auf Verwaltungs- und verwaltungsgerichtliche Verfahren bezogen sind. Sie hebt die wichtigsten Besonderheiten hervor, ohne sie abschließender Kommentierung unterziehen zu können.

A.
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG - 

I.
grundsätzliche Struktur:

Das RVG ist, anders als die bis zum 01.07.04 gültige Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung – BRAGO – mit ihren zuletzt insgesamt 146 Paragrafen, gegliedert in einen Paragrafenteil (61 Paragrafen) und ein Vergütungsverzeichnis (VV) mit den einzelnen Gebühren- und Auslagentatbeständen. Mit dieser Struktur entspricht das neue RVG der bisher schon bekannten des GKG. Die Gebühren sind von 1/10-Sätzen in 0,1-Sätze geändert.

II.
Einige wichtige allgemeine Neuerungen/Änderungen:

1.
Der 10 %ige Ost-Gebührenabschlag gemäß Einigungsvertragsgesetz wird zum 01.07.04 (nicht, wie vom BVerfG gefordert, zum 01.01.04) abgeschafft.

2.
Wie nach bisherigem Recht (§ 6 Abs. 1 Satz 1 BRAGO) erhält der Rechtsanwalt für mehrere Auftraggeber in derselben Angelegenheit die Gebühren nur einmal (§ 7 Abs. 1 RVG). Eine wichtige Neuerung betrifft die BGB-Gesellschaft. Nach der Grundsatzentscheidung des

BGH U. v. 29.01.2001 – II ZR 331/00 -, BGHZ 146, 341 ff.

besitzt die (Außen-) Gesellschaft bürgerlichen Rechts Rechtsfähigkeit und ist im Prozess aktiv und passiv parteifähig. Auch wenn das wegen § 61 Nr. 2 VwGO im Verwaltungsprozess schon früher vertreten wurde, setzte sich doch erst nach dieser Wende in der BGH-Rechtsprechung die Meinung durch, die bei anwaltlicher Vertretung einer BGB-Gesellschaft die Erhöhungsgebühr des § 6 Abs. 1 Satz 2 BRAGO (+ 3/10 für jeden weiteren Auftraggeber, maximal + 20/10) ablehnt

Hartmann, Kostengesetze, 32. Aufl. (2003), § 6 BRAGO Rdn. 7 m.w.N.

Dem ist mit der neuen Vergütungsvorschrift (VV) 1008 der Boden entzogen. Danach fällt die Erhöhungsgebühr mit + 0,3 (maximal + 2,0) pro „Person“, nicht pro Auftraggeber an. Damit erhält der Rechtsanwalt künftig die Erhöhungsgebühr auch dann, wenn er eine BGB-Gesellschaft vertritt, die aus mehreren Personen besteht

zutreffend Schneider, AnwBl. 2004, 129, 131.

3.
Die Vergütungsfestsetzung gegen den eigenen Auftraggeber (§ 19 BRAGO = § 11 RVG) ist nicht mehr auf die „gesetzliche Vergütung“ beschränkt. Der Rechtsanwalt kann jetzt auch die „zu ersetzenden Aufwendungen (§ 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches)“ festsetzen lassen. Dazu rechnen verauslagte Gerichtskosten oder Kosten für (notwendigerweise) angeforderte Grundbuchauszüge.

III.
Rahmengebühren:

1.
Bei Rahmengebühren bestimmt der Rechtsanwalt die Gebühr nach § 12 Abs. 1 BRAGO im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere a) der Bedeutung der Angelegenheit, b) des Umfangs der anwaltlichen Tätigkeit, c) der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit sowie d) der Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen. Dem fügt § 14 Abs. 1 RVG ein weiteres Kriterium hinzu, nämlich das „besondere (!) Haftungsrisiko“ des Rechtsanwalts bei Rahmengebühren, die sich nach dem Gegenstandswert richten (was bei Verwaltungsrechtssachen in aller Regel der Fall ist). 

Wo das einfache Haftungsrisiko nicht reicht, ist ein „besonderes“ Haftungsrisiko vor allem in den Fällen anzunehmen, in denen sich das erhöhte Haftungsrisiko des Anwalts nicht im Gegenstandswert niederschlägt

Schneider, AnwBl. 2004, 129, 132.

Das ist nicht nur der Fall bei den von Schneider a. a. O. besonders erwähnten Wertvorschriften, die Begrenzungen enthalten, oder bei wertunabhängigen Betragsrahmengebühren, sondern auch bei den in der Verwaltungsgerichtsbarkeit überwiegend künstlich niedrig gehaltenen Streitwerten. So hält das 

HmbOVG B. v. 17.03.2003 – 2 So 31/03 -, n. v.; gegen BVerwG B. v. 29.05.2001 – 4 B 33/01 -, NVwZ 2001, 1055 f.

bei der Verpflichtungsklage auf Erteilung eines Bauvorbescheids für ein Wohngebäude am Streitwertrahmen von DM 15.000,00 – DM 30.000,00 (Mittelwert: DM 22.500,00) fest, auch wenn es im Verfahren um die Baulandqualität als solche und mithin um ein wirtschaftliches Interesse des Klägers geht, das der (Bodenwert-) Differenz zwischen unbebaubarem Ackerland und Bauland entspricht. Im entschiedenen Fall entsprach dieses Interesse– unbestritten – einem Betrag von EUR 100.000,00. 

Der im Verwaltungsprozess geltende Untersuchungsgrundsatz (§ 86 Abs. 1 VwGO) führt nicht zu einer Reduzierung des Haftungsrisikos. Namentlich Fristen sind für den Anwalt im Verwaltungs- bzw. verwaltungsgerichtlichen Verfahren ebenso haftungsträchtig wie die mögliche Nichtbeachtung oder Verjährung von Sekundäransprüchen.

2.
Im Gebührenrechtsstreit hat das Gericht nach § 14 Abs. 2 RVG das Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer nur noch einzuholen, „soweit die Höhe der Gebühr streitig ist“. Das wurde zu § 12 Abs. 2 BRAGO nur ganz vereinzelt vertreten

Nachweise bei Madert in: Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl. (2002), § 12 Rdn. 20.

Mit der streitigen Gebührenhöhe ist die Rahmenbestimmung als solche gemeint, nicht hingegen der sonstige Streit um die Gebührenhöhe bei unstreitiger Rahmenbestimmung, beispielsweise der Streit um den richtigen oder unrichtigen Gegenstandswert, der die Gebührenhöhe steuert. Der Gegner im Gebührenprozess muss deshalb die Rahmenbestimmung als solche angreifen, um die Gutachtenseinholung erforderlich zu machen. 

Im übrigen belässt es § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG bei der Rahmengebührenbestimmung „nach billigem Ermessen“. Das bedeutet – wie schon unter der Geltung des § 12 Abs. 1 BRAGO – die Verbindlichkeit der anwaltlichen Rahmenbestimmung bei Abweichungen bis zu 20 % (sog. Toleranzgrenzen-Rechtsprechung

vgl. Nachweise bei Madert in: Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl. (2002), § 12 Rdn. 9).

IV.
Begriff der Angelegenheit:

Eine durchgreifende Neuerung in Verwaltungsverfahren bringt § 17 Nr. 1 RVG, im Vergleich zu der alten Regelung in § 119 Abs. 1/Abs. 3 BRAGO: 

Jeweils selbstständige Angelegenheiten (mit jeweils gesondert anfallenden Gebühren, zu den neuen Gebührenarten im Näheren weiter unten) sind

· das „Verwaltungsverfahren“ (im Sinne des § 9 VwVfG) einerseits und das einem gerichtlichen Verfahren vorausgehende und der Nachprüfung des Verwaltungsakts dienende „weitere Verwaltungsverfahren“ (Vorverfahren, Einspruchsverfahren, Beschwerdeverfahren, Abhilfeverfahren) andererseits sowie

· das Verwaltungsverfahren/weitere Verwaltungsverfahren einerseits und das Verwaltungs(!)-verfahren auf Aussetzung oder Anordnung der sofortigen Vollziehung andererseits.

Damit zerfallen das auf den Erlass eines Verwaltungsakts gerichtete Verwaltungsverfahren und das sich ihm anschließende Widerspruchsverfahren, bisher gemäß § 119 Abs. 1 BRAGO zu einer Angelegenheit im gebührenrechtlichen Sinne verbunden, in zwei jeweils selbstständige Angelegenheiten. Gleiches gilt für das Verwaltungs(!)verfahren auf Aussetzung oder Anordnung der sofortigen Vollziehung, nunmehr eine eigene, besondere Angelegenheit, wo § 119 Abs. 3 BRAGO darin noch eine Angelegenheit zusammen mit dem sonstigen Verwaltungsverfahren sah. Das gerichtliche Verfahren auf Aussetzung oder Anordnung der sofortigen Vollziehung war schon bisher und bleibt weiterhin eine besondere Angelegenheit.

Das führt zu mehr und im Ergebnis höheren Gebühren bei dem frühzeitig, schon im ersten Verwaltungsverfahren eingeschalteten Anwalt. Die praktischen Auswirkungen sind aber wohl nicht so erheblich, wie verschiedentlich angenommen. Das betrifft sowohl die Abrechnung mit dem Mandanten als auch das Bestehen von Kostenerstattungsansprüchen.

Fachanwälte für Verwaltungsrecht schließen mit ihren Auftraggebern in aller Regel (Pauschal-, Streitwert- oder Zeit-) Honorarvereinbarungen, die ohnehin Honoraransprüche über den gesetzlichen Gebührensätzen vermitteln. Kostenerstattungspflichtig sind– im Obsiegensfalle – nach wie vor nur die Widerspruchs- bzw. Vorverfahrenskosten, nicht aber die im vorausgehenden Verwaltungsverfahren angefallenen Gebühren. Ebenso wenig erstattungsfähig sind die im behördlichen Vollziehungsaussetzungsverfahren als nunmehr besondere Angelegenheit anfallenden Kosten. Das folgt aus § 80 Abs. 1 VwVfG. 

Mit Blick auf die sich ergebenden Kostenerstattungsansprüche liegen die allein erstattungspflichtigen Widerspruchsverfahrens-Kosten vermutlich eher niedriger als bisher. Nach dem Wegfall von Besprechungs- und Beweisgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2/Nr. 3 BRAGO und der allein verbleibenden Geschäftsgebühr nach VV 2400 (dazu sogleich unter V.) wird die Geschäftsgebühr betragsmäßig häufig niedriger liegen als die Summe der bisher angefallenen Einzel-Gebühren. Hinzu kommt, dass die Geschäftsgebühr im Widerspruchsverfahren reduziert ist, wenn der Anwalt bereits im vorausgegangenen Verwaltungsverfahren beauftragt war. Insgesamt wird sich der Kostenerstattungsanspruch gegenüber Behörden nicht zuletzt wegen der bisher nicht (§ 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO), künftig aber gebotenen – wenngleich nur teilweisen – Anrechnung der vorgerichtlichen Geschäftsgebühr auf die im gerichtlichen Verfahren anfallende Verfahrensgebühr (dazu unten unter VI.) nochmals reduzieren.

V.
Neue Gebührentatbestände im außer- bzw. vorgerichtlichen Bereich:

1.
Statt der in § 118 Abs. 1 BRAGO normierten Geschäfts-, Besprechungs- und Beweisgebühren (Mindestgebühr: 5/10, Maximalgebühr: 10/10) gibt es künftig im Rahmen ein und derselben Angelegenheit (s.o.) nur noch die eine Geschäftsgebühr nach VV 2400.

Die Mindestgebühr beträgt 0,5, die Höchstgebühr 2,5. Mit der Einführung der so genannten Schwellengebühr soll der Anwalt eine höhere Gebühr als 1,3 nur fordern können, wenn die Tätigkeit umfangreich oder (!) schwierig war. 

Ob sich die Erwartung erfüllt, dass anfallende Besprechungen oder behördlich angeordnete Beweistermine, die früher zum zusätzlichen Anfall der Besprechungs- und der Beweisgebühr führten, bei der Rahmenbestimmung der Geschäftsgebühr (s.o.) zu praktisch gleichen Ergebnissen führen, ist fraglich. Bei dem künftig weiteren Gebührensatzrahmen von 0,5 bis 2,5 wird es zunächst einigen Streit und gerichtliche Klärungsbedürftigkeit zu den Bestimmungsparametern geben. Nicht zuletzt der Schwellenwert bedarf näherer Klärung (was ist „umfangreich“, was „schwierig“?). Die Dokumentationsobliegenheit des Rechtsanwalts, der seinem Auftraggeber und/oder dem kostenerstattungspflichtigen Gegner die Höhe der von ihm bestimmten Rahmengebühr begründen muss, wird in jedem Fall steigen. 

Zwar fällt die Geschäftsgebühr in dem dem ersten Verwaltungsakt vorausgehenden Verwaltungsverfahren (§ 9 VwVfG) und dem sich gegebenenfalls anschließenden Widerspruchsverfahren jeweils gesondert an (s.o.). Jedoch reduziert sich die Geschäftsgebühr für das weitere, der Nachprüfung des Verwaltungsakts dienende Verwaltungsverfahren nach VV 2401, wenn der Rechtsanwalt bereits im vorangegangenen Verwaltungsverfahren tätig war. Der Gebührenrahmen reicht in diesem Fall nur noch von 0,5 - 1,3 (nicht mehr von 0,5 - 2,5), und der Schwellenwert liegt bei nur noch 0,7 (nicht mehr 1,3). Bei der Gebührenbemessung in dem der Nachprüfung des Verwaltungsakts dienenden Verwaltungsverfahrens ist nicht zu berücksichtigen, dass der Umfang der Tätigkeit infolge der Tätigkeit im vorausgegangenen Verwaltungsverfahren geringer ist. 

Immerhin: Bei einem in beiden Abschnitten umfangreichen oder schwierigen Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren können die zweimal anfallenden Geschäftsgebühren bei insgesamt maximal [2,5 + 1,3=] 3,8 liegen. Wie häufig das praktisch wird, bleibt abzuwarten. 

2.
An die Stelle der bisherigen Vergleichsgebühr (§ 23 BRAGO) tritt die Einigungsgebühr nach VV 1000. 

Anders als die Vergleichsgebühr setzt die Einigungsgebühr nicht mehr einen Vergleichsvertrag nach § 779 BGB voraus. Vielmehr reicht jede Einigung. Nach wie vor ist aber erforderlich, dass zwischen den Parteien Streit oder Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis bestanden haben muss, dass mit der Einigung beseitigt wird. Ebenso erforderlich bleibt, dass der Anwalt an der Einigung mitgewirkt hat. Insoweit gelten die gleichen Grundsätze wie bei der bisherigen Vergleichsgebühr.

Die Einigungsgebühr liegt, wenn ein gerichtliches Verfahren noch nicht anhängig ist, bei 1,5, bei erstinstanzlich anhängigem Verfahren bei 1,0 und im Berufungs- oder Revisionsverfahren bei 1,3 – also keine grundsätzlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Vergleichsgebührenhöhe.

3.
Die Erledigungsgebühr des bisherigen § 24 BRAGO findet sich wieder in VV 1002. 

Sie entsteht, wenn sich eine Rechtssache ganz oder teilweise nach Aufhebung oder Änderung des mit einem Rechtsbehelf angefochtenen Verwaltungsakts durch die anwaltliche Mitwirkung erledigt. Das gleiche gilt, wenn sich eine Rechtssache ganz oder teilweise durch Erlass eines bisher abgelehnten Verwaltungsakts erledigt. 

Für den Anfall der Erledigungsgebühr ist nach wie vor eine „Mitwirkung“ des Rechtsanwalts erforderlich, die sich nicht in bloßer Verfahrensförderung erschöpfen darf. Eine noch so brillante und/oder tiefschürfende Widerspruchsbegründung reicht nicht, die „Mitwirkung“ muss vielmehr gerade auf die Erledigung zielen und in diesem Sinne erfolgreich gewesen sein.

Die Erledigungsgebühr nach VV 1002 beträgt nunmehr 1,5, wohingegen § 24 BRAGO nur eine 10/10-Gebühr vermittelte.

VI.
Neue Gebührentatbestände im ersten Rechtszug:

Die einzelnen Gebühren des § 31 Abs. 1 Nr. 1 – Nr. 4 BRAGO (Prozessgebühr, Verhandlungsgebühr, Beweisgebühr, gegebenenfalls Erörterungsgebühr) werden durch die allein noch anfallende Verfahrensgebühr gemäß VV 3100 und die Terminsgebühr nach VV 3104 ersetzt. 

1.
Die Verfahrensgebühr selbst beträgt nach VV 3100 1,3. Sie reduziert sich analog den Fällen des bisherigen § 32 BRAGO gemäß VV 3101 auf 0,8. 

Anders als bisher ist die im vorgerichtlichen Verfahren angefallene Geschäftsgebühr nach der Vorbemerkung 3 [4] zu Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens anzurechnen. Das galt nach § 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO nicht für die innerhalb eines behördlichen Verfahrens entstandene Geschäftsgebühr. Wo die Besprechungs- und Beweisgebühr des § 118 Abs. 1 Nr. 2/Nr. 3 BRAGO bisher vollständig von der Anrechnung auf die später anfallende Prozessgebühr ausgenommen waren, fließen sie jetzt gleichsam in die allgemeine Geschäftsgebühr ein (s.o.) und nehmen, in ihr aufgegangen, an der angeordneten Anrechnung teil. 

Die Geschäftsgebühr ist jedoch nur zur Hälfte, höchstens mit einem Gebührensatz von 0,75, auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen Verfahrens anzurechnen. Sind (wie beim vorausgehenden Verwaltungsverfahren und einem nachfolgenden Widerspruchsverfahren) mehrere Geschäftsgebühren entstanden, ist für die Anrechnung (nur) die zuletzt entstandene Gebühr maßgebend. Die Anrechnung erfolgt nach dem Wert des Gegenstandes, der in das gerichtliche Verfahren übergegangen ist. 

Für erstinstanzliche Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht oder dem Bundesverwaltungsgericht beträgt die Verfahrensgebühr gemäß VV 3302 Nr. 2 1,6.

2.
Neben der Verfahrensgebühr erhält der Rechtsanwalt nach VV 3104 nur noch eine Terminsgebühr in Höhe von 1,2. 

Die Terminsgebühr fällt auch an, wenn nach §§ 84 Abs. 1 Satz 1 oder 130a VwGO ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid oder einstimmigen Beschluss über die Berufung entschieden wird. 

Unerheblich ist, ob im Termin ein Antrag gestellt wird oder eine Erörterung stattfindet. Vielmehr genügt es, dass der Rechtsanwalt einen anberaumten Termin wahrnimmt. Dazu rechnen Termine (nur) mit einem gerichtlich bestellten Sachverständigen. Ebenso ausreichend ist das Mitwirken an auf die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen auch ohne Beteiligung des Gerichts.

Bei dem für die Terminsgebühr maßgeblichen Gegenstandswert ist neu, dass er sich durch Verhandlungen und/oder Erörterungen über nicht anhängige Gegenstände erhöhen kann. Damit kann der Gegenstandswert der Terminsgebühr den Wert der rechtshängigen Gegenstände übersteigen.

VII.
Neue Gebührentatbestände im zweiten und dritten Rechtszug
1.
Im Berufungsrechtszug fällt die Verfahrensgebühr nach VV 3200 in Höhe von 1,6, die Terminsgebühr – wie in der ersten Instanz – gemäß VV 3202 in Höhe von 1,2 an. 

Für den Berufungszulassungsantrag beträgt die Verfahrensgebühr gemäß VV 3504 1,6, wird aber auf die Verfahrensgebühr des nachfolgenden Berufungsverfahrens angerechnet, wenn die Berufung zugelassen wird.

2.
Im Revisionsverfahren beträgt die Verfahrensgebühr nach VV 3206 1,6, die Terminsgebühr nach VV 3210 1,5.

3.
Bei Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheidungen des Verwaltungsgerichts im einstweiligen Rechtsschutzverfahren bewendet es bei – unzureichenden – Verfahrensgebühr in Höhe von lediglich 0,5 gemäß Nr. 3500 VV.

VIII.
Gebührenhöhe 

Die Gebührenhöhe für Gebühren, die sich nach dem Gegenstandswert richten, hat sich mit § 13 Abs. 1 RVG nicht geändert. 

Der bisherige Auffangstreitwert von EUR 4.000,00 (§ 13 Abs. 1 GKG a. F.) erhöht sich mit § 52 Abs. 2 GKG n. F. auf EUR 5.000,00. In den Fällen, in denen das außerhalb der „Regelstreitwerte“ des Streitwertkatalogs praktisch wird, bedeutet das die Erhöhung der 10/10- bzw. 1,0-Gebühr (netto, ohne Umsatzsteuer) von EUR 245,00 auf EUR 301,00.

B.
Gerichtskostengesetz – GKG -

Eine wesentliche Änderung ergibt sich aus der mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 GKG n. F. nunmehr auch für Prozessverfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit angeordneten Fälligkeit der Verfahrensgebühr. Diese beträgt nach dem Kostenverzeichnis (KV) 5110 künftig 3,0 und wird fällig mit der Einreichung der Klage. Das bedeutet zwar keine Verpflichtung zur Vorschusseinzahlung schon mit Einreichung der Klage. Die verwaltungsgerichtliche Klage wird gemäß § 90 VwGO schon mit „Erhebung“, nicht erst mit Zustellung rechtshängig. Die Wirksamkeit und Rechtshängigkeit der ggf. fristwahrenden Klage wird also durch eine fehlende vorherige oder gleichzeitige Gerichtskosteneinzahlung nicht berührt. Der Streitwert nicht in einer bestimmten Geldsumme bestehender Anträge ist aber vom Gericht „sogleich“ mit der Einreichung der Klage-, Antrags-, Einspruchs- oder Rechtsmittelschrift vorläufig festzusetzen, und zwar „ohne Anhörung der Parteien“ (§ 63 Abs. 1 GKG n. F.). Das bedeutet in der praktischen Konsequenz frühzeitige Fälligkeit und Anforderung der gesamten Verfahrensgebühr von 3,0 kurz nach Klageeinreichung. Gemäß § 63 Abs. 3 GKG n. F. kann die Streitwertfestsetzung vom Gericht innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der Hauptsacheentscheidung oder anderweitiger Verfahrenserledigung noch geändert werden.

Anders als nach KV 2110 lit. a) a. F. entfällt die Verfahrensgebühr nicht mehr vollständig bei Zurücknahme der Klage vor Ablauf des Tages, an dem ein Beweisbeschluss oder Gerichtsbescheid unterschrieben ist und früher als eine Woche vor Beginn des Tages, der für die mündliche Verhandlung vorgesehen war. Vielmehr ordnet KV 5111 n. F. nur eine Reduzierung der 3,0-Verfahrensgebühr auf 1,0 an, wenn das Verfahren durch rechtzeitige Rücknahme der Klage, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil, gerichtlichen Vergleich oder Erledigungserklärungen nach § 161 Abs. 2 VwGO beendet wird.

Freilich: Neben der künftig auf 3,0 erhöhten Verfahrensgebühr fallen die bisher besonders anfallenden Urteilsgebühren etc. nicht mehr an. Es bewendet deshalb bei der Verfahrensgebühr von 3,0, während nach bisherigem Recht der allgemeinen Verfahrensgebühr von 1,0 eine (End-) Urteilsgebühr von 2,5 hinzuzusetzen war, insgesamt also Gerichtskosten in Höhe von 3,5 (und nicht nur 3,0) anfielen.

Entsprechend liegt die Verfahrensgebühr im Berufungsverfahren bei insgesamt 4,0, während nach bisherigem Recht im Berufungsverfahren die allgemeine Verfahrensgebühr in Höhe von 1,5 und eine Urteilsgebühr in Höhe von 3,0, insgesamt also Gerichtskosten in Höhe von 4,5 anfielen. 

Für den Fall der Ablehnung des Berufungszulassungsantrags bewendet es nach KV 5120 n. F. bei der bisher schon geltenden Ablehnungsgebühr in Höhe von 1,0.

Die sich nach § 34 GKG nach dem jeweiligen Streitwert bestimmenden 1,0-Gebühren (mit Gebührentabelle als Anlage 2, wie bisher Anlage 2 zu § 11 Abs. 2 GKG) erhöhen sich nicht.
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